
 

Bericht und Antrag der Spezialkommission 2018/9  19-23 
betreffend Projekt «Steuerdeklaration natürliche Personen 2020» 
 
vom 13. März 2019 
 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Spezialkommission 2018/9 hat die Vorlage des Regierungsrates einlässlich diskutiert. Da-
bei war die Notwendigkeit des Projektes unbestritten. 
 
1 Eintreten  
Die Spezialkommission 2018/9 hat einstimmig Eintreten beschlossen.  
 
2 Detailberatung 
Vertieft geprüft wurden insbesondere Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Diese 
mündeten bei der Beratung des Beschlusstextes in einen Änderungsantrag zu Ziffer 1 Abs. 1. 
Demnach sollte der Scanning-Auftrag zwingend an eine öffentlich-rechtliche Institution verge-
ben werden. Weil dieser Antrag insbesondere auch dem Submissionsrecht widerspricht, 
wurde er mit 7 : 2 Stimmen abgelehnt. 
 
Weiter wurde der Antrag gestellt, den zweiten Satz von Ziffer 1 Abs. 2 zu streichen, in der 
Meinung, dass nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die wiederkehrenden Kosten 
des Scannings vom Kanton allein getragen werden sollten. Von einer Kostenteilung hätte die 
Bevölkerung keinen Nutzen und es würden nur unnötige administrative Kosten entstehen. Mit 
Blick darauf, dass auch die Nichtvertragsgemeinden vom Scanning der Steuerunterlagen er-
heblich profitieren und dass die vom Regierungsrat in Aussicht gestellte, teilweise Kostenüber-
wälzung auf die Gemeinden mit jenen abgesprochen worden war, wurde der Antrag mit 6 : 2 
Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. 
 
Was die Kostenüberwälzung auf die Nichtvertragsgemeinden angeht, lieferte der Regierungs-
rat auf Wunsch der Kommission noch die beiliegende Berechnung nach. 
 
3 Schlussabstimmung  
In der Schlussabstimmung wurde der unveränderten Vorlage mit 7 : 1 Stimmen bei einer Ent-
haltung zugestimmt. 
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Für die Spezialkommission:     Christian Heydecker, Präsident 
       Franziska Brenn 
       Matthias Frick 

       Hansueli Graf    
       Marcel Montanari 
       Eva Neumann 
       Daniel Preisig 

       Peter Scheck 
       Ernst Sulzberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang:  
Schreiben FD, Erläuterungen zum Projekt «Steuerdeklaration natürliche Personen 2020» 
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Beschluss Anhang 1 
betreffend Kredit und wiederkehrende Ausgaben für Scanning 
und E-Filing der Steuererklärungen natürlicher Personen 

vom  

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst: 

1. 
1 Für die Finanzierung des Scannings und des E-Filings der Steuererklärungen natürlicher Perso-
nen werden ein Kredit von 513'000 Franken und ab dem Jahr 2020 neue jährlich wiederkehrende 
Ausgaben von 481'000 Franken bewilligt. 
2 Der Kanton finanziert die Kosten nach Abs. 1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die wiederkeh-
renden Kosten anteilmässig den Gemeinden zu übertragen. 

2. 
1 Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. d der Kantonsverfassung dem fakultativen 
Referendum. 
2 Er tritt am Tag des Ablaufes der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstim-
mung in Kraft. 
3 Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen. 

 
 
Schaffhausen, … Im Namen des Kantonsrates 

 Der Präsident: 
  
 Die Sekretärin: 
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